
AMTSBLATT

Bietingen Boll Krumbach Rast Sauldorf Wasser
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 Donnerstag, 13. Januar 2022 Nummer 01/02

Fundamt 
Im Sparkassengebäude in Sauldorf wurde ein Schlüsselanhänger 
mit einem Schlüssel gefunden. Die Fundsache wurden im Rathaus 
Sauldorf abgegeben. Die/der rechtmäßige Eigentümer/in bzw. des-
sen gesetzlicher Vertreter wird gebeten, ihre/seine Ansprüche inner-
halb 6 Monaten beim Fundamt geltend zu machen. 

Öffentliche Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, den 20. Januar 2022 findet um 19.30 Uhr im Feu-
erwehrhaus in Sauldorf eine öffentliche Gemeinderatsitzung statt. 

Tagesordnung:
1. Dorfgemeinschaftshaus Boll – Zustimmung zur Planung
2. Kindergarten Krumbach – Zustimmung zur Planung
3. Annahme von Spenden für die Gemeinde Sauldorf
4. Beschaffung eines Einachs-Traktors für den Bauhof
5. Flächensolaranlagen
 a.  Zustimmung zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

zur Errichtung des Solarparks Sauldorf-Wackershofen
 b.  Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan „Solarpark Sauldorf-Wackershofen“
6.  Bebauungsplan „Bitzenäcker“ Sauldorf – Aufstellungsbe-

schluss zur Bebauungsplanänderung und Beschluss einer 
Veränderungssperre.

7.  Baugesuche
 a)   Bauantrag im vereinfachten Verfahren nach § 52 LBO – 

Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung 
und Doppelgarage, Flst.-Nr. 365/3, Amselweg, Gemar-
kung Bietingen 

 b)   Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBO – 
Neubau von 2 Doppelhaushälften mit je 2 Wohneinhei-
ten, Flst.-Nr. 1108/27, Lettenberg, Gemarkung Sauldorf

 c)   Bauantrag im vereinfachten Verfahren nach § 52 LBO – 
Einbau Dachgauben, Ausbau Dachgeschoß zu Wohnein-
heit, Anbau Treppenhaus und Balkon,           Flst.-Nr. 12, 
Klausösch, Gemarkung Wasser

 d)   Bauantrag im vereinfachten Verfahren nach § 52 LBO 
- Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage, Flst.-Nr. 
1171(neu), 681 (alt), Hölzle, Gemarkung Bietingen

 e)   Bauantrag nach § 49 LBO – Neubau eines Zwölffamilien-
hauses mit Abstelllkammer und 12 Müllkammern, Flst.-
Nr.  1139, Brunnenösch 4, Gemarkung Sauldorf      

 f )   Bauantrag nach § 51 LBO im Kenntnisgabeverfahren – 
Neubau eines Wohnhauses, Flst.-Nr. 88/1, Gemarkung Boll   

8.   Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sit-
zung vom 09. Dezember 2021    

9.  Bekanntgaben, Wünsche und Anträge

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung recht herzlich eingela-
den. Die bestehenden Abstands- und Hygienevorschriften sind 
einzuhalten. Es gilt die 3G-Beschränkung. Nicht-immunisierte 
Besucherinnen und Besucher sind verpflichtet, für den Zutritt 
einen negativen Antigen- oder PCR-Testnachweis vorzulegen. 
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. 

Jubilare 
der Gemeinde

Unsere Jubilare 
am 14. Januar 

Frau Brigitte Blum, Krumbach zum 75. Geburtstag 
  

Wir wünschen den Jubilaren Zufrieden- und Geborgenheit 
und vor allem Wohlergehen.   

  
Hinweis:  Das Bürgermeisteramt veröffentlicht die Altersjubilä-
en ab dem 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und 
ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag gemäß dem 
Bundesmeldegesetz § 50 Abs. 2. Personen, die ihren Geburtstag im 
Amtsblatt nicht veröffentlicht haben wollen, mögen dies bitte der 
Gemeindeverwaltung unter Tel. 07578/925-13 mitteilen.    

Aus dem 
Rathaus

Verpachtung einer Gemeindefläche 
Die Gemeinde Sauldorf verpachtet ab sofort die Obstbaumwie-
se mit der Flst. Nr. 962/1 der Gemarkung Rast, Gewann „Langen-
haag“, mit einer Fläche von 1207 m². Pachtangebote sind bis 
Montag, 31.01.2022, beim Bürgermeisteramt Sauldorf, Haupt-
straße 32, 88605 Sauldorf abzugeben oder per Mail an 
lsv@sauldorf.de zu senden. 

Meldung Wasserzählerstand   
Wir möchten Sie nochmal an die Selbstablesung des Wasserzäh-
lers erinnern mit der Bitte, den Zählerstand Ihres Wasserzählers 
bis spätestens  zum 17. Januar 2022 dem Rathaus Sauldorf 
persönlich, elektronisch oder auch telefonisch mitzuteilen. An-
sonsten wird der Zählerstand geschätzt.  



2 | DONNERSTAG, 13. JANUAR 2022  Mitteilungsblatt der Gemeinde Sauldorf

Rathaus Sauldorf 
Öffnungszeiten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen

Apotheken: 
Dr. Hauser’sche Apotheke, Meßkirch,  
Tel. 07575/92280
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Mi, Do, Fr  08.15 Uhr – 12.30 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr.  14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Sa  08.15 Uhr – 12.00 Uhr 

Rats-Apotheke, Meßkirch, 
Tel.: 07575/92120 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Mi, Do, Fr  08.30 Uhr – 12.30 Uhr 
Mo, Di, Mi, Fr  14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Sa  08.30 Uhr – 12.00 Uhr 

Wochenende: 
Sa, 15.01., 8.30 Uhr - So., 16.01., 
8.30 Uhr, St. Anna-Apotheke Fridingen, 
Tel. 07463 - 4 13 

So., 16.01., 8.30 Uhr - Mo., 17.01., 
8.30 Uhr, Hohenzollern-Apotheke 
Krauchenwies, Tel. 07576 - 9 60 60 

Notfallpraxis am  
Kreiskrankenhaus Sigmaringen

Samstags, sonntags und an Feiertagen 
von 8.00 – 22.00 Uhr

Zentrale Rufnummer: 116 117  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Hinweis zur nächst gelegenen 

Bereitschaftspraxis unter 116 117

Kinder- und Jugendärztlicher  
Bereitschaftsdienst:

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis  
Singen, Virchowstraße 10, 78224 Singen,  

116 117
Samstags, Sonn- u. Feiertags:  

10.00 – 13.00 Uhr / 16.00 – 19.00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst:
an Wochenenden und Feiertagen zu erfragen 

unter 116 117

HNO-Notdienst
Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis  

am Schwarzwald-Baar-Klinikum  
78052 Villingen-Schwenningen, Klinikstr. 11  

(1. OG, Hauptgebäude)
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 20 Uhr 

(ohne Voranmeldung)  116 117

Tierärztlicher Wochenenddienst
sonntags und an Feiertagen

Dr. Kullen     07575/9276993 u. 0172/7401632
sowie Dr. Kettenacker     07575/92040
für den Ortsteil Rast:
Praxis Bernauer     07578/9339300
Dr. Mühling     07557/1570
Dr. Lena Kreuzer und Julia Bertsche 07775/511

Feuerwehr Notruf 112
Polizei Notruf 110
Rettungsdienst/Krankentransport 19222

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Sauldorf 
Hauptstr. 32, 88605 Sauldorf 

Verantwortlich für den amtlichen und 
redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Wolfgang Sigrist oder der/die von ihm 
Beauftragten 
Verantwortlich für die Kirchen- und 
Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des je-
weiligen Vereins.  
Für die Veröffentlichung von Vereins- und anderen 
Mitteilungen wird keine Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG,  
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach 
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-Stockach.de 
Homepage: www.primo-Stockach.de

Montag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag 7.30 Uhr – 12.00 Uhr
 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

____________________________________

Zentrale 07578/925-0
Telefax 07578/925-16
E-Mail info@sauldorf.de

Bürgermeister, 
Herr Sigrist 07578/925-12
bgm@sauldorf.de

Bürgerbüro
Sekretariat/Vorzimmer/Bauamt 
Frau Beck 07578/925-11
info@sauldorf.de

Einwohnermeldeamt/Passwesen/
Gewerbe/Amtsblatt
Frau Traber 07578/925-13
ema@sauldorf.de

Standesamt, Stadt Meßkirch
Standesamt @ messkirch.de
 07575/206-1230
oder 07575/206-1231
Fax-Nr.: 07575/206-1190

Rentenangelegenheiten direkt bei der
Auskunfts- u. Beratungsstelle Sigmaringen,
Leopoldplatz 1, 72488 Sigmaringen, 
 07571/7452-0,
aussenstelle.sigmaringen@drv-bw.de

Kämmerei/Hauptamt,
Herr Hermann 07578/925-15
finanz@sauldorf.de

Liegenschaftsverwaltung,
Herr Walter 07578/925-20
lsv@sauldorf.de 0152/29959320

Rechnungsamt/Kasse,
Frau Kempf 07578/925-14
gka@sauldorf.de
Frau König 07578/925-14
gka@sauldorf.de

Bauhof 07578/925-17, 
bauhof@sauldorf.de
- Herr Schober 0173/8739445
- Herr Binder 0162/4396612
- Herr Riegger 0162/3655821

außerhalb der Dienstzeiten
Bürgermeister Sigrist 0174/9582745

Sozialstation St. Heimerad  07575-920600-0
Stockacher Straße 26/1, 88605 Meßkirch
www.caritas-pflegenetz.de
Wir sind „Jeden Tag an Ihrer Seite“ wenn es um Pflege, 
Unterstützung, Beratung und Betreuung geht. Wir helfen 
Ihnen bei der Pflege Ihrer Angehörigen, unterstützen Sie 
im Haushalt, geben Rat und können zuhören. Rufbereit-
schaft rund um die Uhr.
Dorfhelferinnenstation Sauldorf 07575/209531
Einsatzleitung Sabine Mutschler
NachbarschaftsHilfe     07575-9276900
oder  0162 6735237 

Caritativer Förderverein für soziale Aufgaben der Cari-
tas e.V. Meßkirch-Sauldorf 
Klösterle, Kolpingstraße 16, 88605 Meßkirch 
Email: nachbarschaftshilfe@kirche-messkirch.de 
www.kirche-messkirch.de 
Sprechzeiten:  Dienstag 9:00 - 11:00 Uhr, 
 Freitag 15:00 - 17:00 Uhr
 (nur telefonisch erreichbar) 

Ambulanter Dienst 
Waldhäusle, Wald 07578/93379-10
Freundliche und gute Pflege aus  
der Nachbarschaft Pflegedienstleitung Karin Baur
Schwangerschaftsberatungsstelle  07571/749717
„donum vitae“
Hospizbewegung Meßkirch  0160 2544217
(Sterbebegleitung) 
Caritasverband für das Dekanat 
Sigmaringen-Meßkirch e.V. 
Fidelisstr. 1, Sigmaringen 
Erziehungsberatungsstelle: Psychologische 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche; 
Tel. 07571 / 7301-60; E-Mail: 
erziehungsberatung@caritas-sigmaringen.de 
Lichtblick: Anlaufstelle bei sexueller Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen; Tel. 07571 / 7301-50; 
E-Mail: lichtblick@caritas-sigmaringen.de 
Beratungsstelle häusliche Gewalt; Tel. 07571 / 7301-0;
E-Mail: bhg@caritas-sigmaringen.de 
Krebsberatungsstelle 07571-72965-50 oder 52
Ehe-, Familien- und  
Lebensberatung Sigmaringen 07571/5787
sig@ehe-familie-lebensberatung.de, 
www.ehe-familie-lebensberatung.de
Hebammensprechstunde  07571 102-4266
Kostenlose Einzelberatung für  
(werdende) Eltern mit Kindern im 1. Lebensjahr
Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
(ohne Überweisung, ohne Terminvereinbarung) 
im Fachbereich Gesundheit des Landratsamtes 
Sigmaringen, Hohenzollernstr. 12, 72488 Sigmaringen
Anschließend 12:00 bis 12:30 Uhr 
www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde
HIV-Sprechstunde  
im Landratsamt Sigmaringen donnerstags ab 14:30 
Uhr nach Terminvergabe.Termine werden anonymi-
siert unter der Telefon-Nummer 07571/102 6401  
vergeben. 
Blinden- und Sehbehindertenverband 07124/931579
Gebührenfreie Zahnarzt-Hotline 0800/4747800
Nutzen Sie den Service, wenn Sie die neutrale 
Meinung eines Zahnarztes benötigen!

Gas-Störungsdienst     0800/0824 505

Störungsnummer 
der EnBW Regional AG     0800/3629 477

Kanal/Abwasser-Störungsdienst 07575/710
 0172/8032 302
  0172/8032 301

Wasser-Störungsdienst 0173/8739 445

Störungen der Antennen und Kabelanlage
Falk Lachmund  036840/30031
antennenbau.lachmund@t-online.de  0173 /3558070

Grundbuchamt Sigmaringen, 
Fidelis-Graf-Straße 2     07571/1821 250

Betreuungs- und Nachlassgericht, 
Antonstr. 1, Sigmaringen     07571/1821 480

Bezirksschornsteinfeger  
Bietingen, Boll, Krumbach
Sascha Börner     07575/925 361
Bezirksschornsteinfeger  
Rast, Sauldorf, Wasser
Albert Hipp 07578/933 458
tel. erreichbar montags bis donnerstags,  
ab 15.30 – 17.30 Uhr

Forstrevier Sauldorf 
Revierleiter Steffen Knaus  01 73 / 30 13 116
steffen.knaus@lrasig.de
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Hundesteuer 2022 
In den nächsten Tagen werden Ihnen die 
Hundesteuerbescheide für das Jahr 2022 
zugestellt. 
Die Hundesteuer beträgt in Sauldorf pro 
Jahr für jeden Ersthund 84,00 € und für je-
den weiteren Hund 168,00 €. Die Hunde-
steuer für Kampfhunde beträgt für jeden 
Ersthund 500,00 € und für jeden weiteren 
Kampfhund 1.000,00 €.   
Den Steuerschuldnern, die der Gemeinde be-
reits eine Abbuchungsermächtigung erteilt 
haben, wird der Betrag zum Fälligkeitstermin 
am 04.02.2022 per Lastschrift eingezogen. 
Alle anderen Zahlungspflichtigen wer-
den gebeten, die Steuer fristgerecht zum 
04.02.2022 zu überweisen.   
Es werden alle Hundehalter der Gemeinde 
darauf hingewiesen, dass alle über drei Mo-
nate alten Hunde, die im Gemeindegebiet 
gehalten werden, der Steuerpflicht unter-
liegen. Wer einen steuerpflichtigen Hund 
hält, der bisher noch nicht gemeldet ist, 
hat dies umgehend schriftlich oder münd-
lich bei der Gemeindeverwaltung (Telefon: 
07578/92514; E-Mail: gka@sauldorf.de) anzu-
zeigen. Auch bei Aufgabe der Hundehaltung 
oder Wegzug ist eine Anzeige erforderlich. 

     
Öffentliche Festsetzung  
der Grundsteuer 2022 
I. Festsetzung der Grundsteuer 2022
1. Für alle Steuerschuldner, bei denen für 

das Jahr 2022 keine Änderung in der 
Steuerfestsetzung eingetreten ist, wird 
die Grundsteuer 2022 durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung festgesetzt. 
Sie erhalten keinen neuen Grundsteuer-
bescheid. Der Grundsteuerbetrag ergibt 
sich aus dem zuletzt an Sie ergangenen 
Grundsteuerbescheid. Die Festsetzung 
erfolgt gemäß § 27 Abs. 3 des Grund-
steuergesetzes in der Fassung vom 07. 
August 1973 (BGBI. I S.965), zuletzt ge-
ändert am 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931).

2. Für Steuerschuldner treten mit dem 
Tage dieser öffentlichen Bekanntma-
chung die gleichen Rechtswirkungen 
ein, wie wenn Ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre. Dies gilt nicht, wenn  Ände-
rungen in der sachlichen oder persön-
lichen Steuerpflicht eintreten. In diesen 
Fällen ergeht anknüpfend an den Steu-
ermessbescheid des Finanzamts ein 
entsprechender schriftlicher Grund-
steuerbescheid. Bei einer Änderung der 
Grundsteuerhebesätze ergeht ebenfalls 
ein schriftlicher Grundsteuerbescheid.

   
II. Zahlungsaufforderung  
Die Steuerschuldner werden gebeten, die 
Grundsteuer für 2022 zu den Fälligkeitstermi-
nen (quartalsweise: 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. – Jahreszahler am 01.07.) und mit den 
Beträgen, die sich aus dem letzten schriftli-
chen Grundsteuerbescheid vor Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung ergeben, an 
die Gemeinde Sauldorf zu bezahlen. 

III. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese durch öffentliche Bekanntma-
chung bewirkte Steuerfestsetzung kann ge-

mäß §§ 68 ff der Verwaltungsgerichtsordnung 
innerhalb eines Monats nach dieser öffent-
lichen Bekanntmachung Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist beim Bür-
germeisteramt Sauldorf, Hauptstr. 32, 88605 
Sauldorf einzulegen. Der Widerspruch kann 
auch bei der Behörde, die den Widerspruch 
zu erlassen hat (Landratsamt Sigmaringen, 
Leopoldstr. 4, 72488 Sigmaringen) eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann nicht damit 
begründet werden, dass die im Einheitswert-
bescheid oder im Grundsteuermessbescheid 
getroffenen Entscheidungen unzutreffend 
seien. Durch die Einlegung des Widerspruchs 
wird die Vollziehung der Steuerfestsetzung 
nicht gehemmt und die Verpflichtung zur Zah-
lung der Grundsteuer nicht aufgehoben. 
  
IV. Auskunft 
Für Rückfragen und Auskünfte stehen Ihnen 
die Mitarbeiterinnen der Gemeindekasse (Te-
lefon: 07578/92514) gerne zur Verfügung. 
    
Gesplittete Abwassergebühr 
• Nachmeldung der abflussrelevanten 

Flächen –
  Anfang des Jahres 2022 wird wieder die 

Abrechnung des Wasser- und Abwasser-
verbrauchs erstellt. In diesem Zusammen-
hang möchten wir daran erinnern, dass 
alle Änderungen der versiegelten Grund-
stücksflächen im Hinblick auf die Erhe-
bung der Niederschlagswassergebühr 
mitzuteilen sind. 

Sofern Sie seit der Erfassung der versiegel-
ten Flächen zum Stand Frühjahr 2011 zusätz-
liche Flächen versiegelt oder auch entsiegelt 
haben und diese noch nicht gemeldet wur-
den, bitten wir Sie, dies umgehend nach-
zuholen. Gebührenrelevant sind alle direkt 
oder indirekt an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossene Flächen. Bitte beachten Sie 
auch bei Neubauten, Hofbefestigungen etc. 
die Nachmeldepflicht! 
Eine Unterlassung der Meldung stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar und kann entspre-
chend geahndet werden. Es wird auf § 45 
Absatz 3 der Abwassersatzung der Gemein-
de Sauldorf verwiesen. 

Bitte melden Sie die gebührenrelevanten 
Änderungen bis 23.01.2022 schriftlich  an 
die Gemeindeverwaltung Sauldorf, Haupt-
straße 32, 88605 Sauldorf, Herr Hermann, 
E-Mail: finanz@sauldorf.de 
   
Mikrozensus startete  
am 10. Januar 2022 
Rund 55 000 Haushalte in der Befragung 
Am 10. Januar startete bundesweit der Mik-
rozensus 2022. Das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg bittet hierfür alle aus-
gewählten Haushalte um Unterstützung 
bei der Durchführung der größten jährli-
chen Haushaltserhebung in Deutschland. 
Über das ganze Jahr 2022 hinweg werden 
in mehr als 900 Gemeinden rund 55 000 in 
einer Stichprobe ausgewählte Haushalte in 
Baden-Württemberg zu ihren Lebensver-
hältnissen befragt. Dies sind rund ein Pro-
zent der insgesamt rund 5,2 Millionen (Mill.) 
Haushalte im Südwesten. 

Was ist der Mikrozensus? 
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage der Bevölkerung 
sowie den seit 1968 erhobenen Fragen der 
EU-weit durchgeführten Erhebung zur Ar-
beitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zu-
sätzlich Fragen der ebenfalls EU-weit durch-
geführten Befragung zu Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC, »Statistics on 
Income and Living Conditions«) gestellt. Seit 
dem Jahr 2021 wird das Frageprogramm des 
Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit durch-
geführte Erhebung zur Internetnutzung in 
privaten Haushalten (IKT) ergänzt. Die Er-
gebnisse des Mikrozensus sind eine wichti-
ge Informationsquelle zu den Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Menschen. Dabei 
geht es beispielsweise um Fragestellungen in 
welchen Familienkonstellationen Menschen 
leben, welche Bildungsabschlüsse von der Be-
völkerung erworben wurden oder in welcher 
Erwerbssituation sie sind. 2022 wird die Erhe-
bung um Fragen zur Wohnsituation der Men-
schen ergänzt. Der Mikrozensus liefert somit 
auch Ergebnisse zu Fragen der Barrierefreiheit 
der Wohnsitze in Baden-Württemberg. 
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen 
auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeutung. 
Die Auskünfte der auskunftspflichtigen 
Haushalte helfen, die aktuelle Lage der Be-
völkerung in Baden-Württemberg abzubil-
den. Für den Mikrozensus sind dabei die 
Auskünfte von Menschen im Rentenalter, 
von Studierenden sowie von Erwerbslosen 
genauso wichtig wie die Angaben von An-
gestellten oder Selbstständigen. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
In einem mathematischen Zufallsverfahren 
werden zunächst Gebäude bzw. Gebäude-
teile gezogen. Für die Ermittlung der Namen 
der Haushalte in den Gebäuden setzt das 
Statistische Landesamt vor Ort auch Erhe-
bungsbeauftragte ein. Die Erhebungsbeauf-
tragten können sich bei der Namensermitt-
lung mittels eines Ausweises als Beauftragte 
des Statistischen Landesamtes Baden-Würt-
temberg ausweisen. Für die zufällig ausge-
wählten Haushalte besteht Auskunftspflicht. 
Sie werden innerhalb von maximal fünf auf-
einander folgenden Jahren bis zu viermal im 
Rahmen des Mikrozensus befragt. 

Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im Brief-
kasten ein Anschreiben des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württembergs vor. Da-
rin sind die Zugangsdaten für die Meldung 
über das Internet enthalten. Alternativ be-
steht die Möglichkeit, der Auskunftspflicht 
durch ein Telefoninterview mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Statisti-
schen Landesamts nachzukommen, oder 
einen Papierbogen auszufüllen. Eine voll-
jährige Person kann die Auskünfte für alle 
Haushaltsmitglieder erteilen. 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen 
der Geheimhaltung und dem Datenschutz 
und werden weder an Dritte weitergegeben 
noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prü-
fung der Daten im Statistischen Landesamt 
werden diese anonymisiert und zu aggre-
gierten Landes- und Regionalergebnissen 
weiterverarbeitet. 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten der 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes 2025 der Verwal-
tungsgemeinschaft Meßkirch/Leibertin-
gen/Sauldorf 
  
Die Verwaltungsgemeinschaft hat am 
25.10.2021 die 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes 2025 durch Beschluss festge-
stellt und gebilligt. Der räumliche Geltungs-
bereich erstreckt sich auf die Gemarkungen 
Meßkirch, Leibertingen und Sauldorf. Das 
Landratsamt Sigmaringen hat mit Schreiben 
vom 13. Dezember 2021 die 4. Änderung 
des Flächennutzungsplans 2025 genehmigt. 
  
Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch 
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung wird die 4. Än-
derung des Flächennutzungsplans 2025 
der Verwaltungsgemeinschaft Meßkirch 
/ Leibertingen / Sauldorf einschließlich 
seiner Bestandteile wirksam. Jedermann 
kann den Flächennutzungsplan und die Be-
gründung bei der Stadt Meßkirch, Stadtbau-
amt, Schlossstraße 1, 88605 Meßkirch wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten einsehen 
und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 
des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung das § 214 Abs. 2 Bau GB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Flächennutzungsplans oder aber 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher 
Mangel des Abwägungsvorgangs nur be-
achtlich werden, wenn sie innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen. 
  
Meßkirch, 13.01.2022 
gez. 
Arne Zwick, Vorsitzender Vereinbarte Ver-
waltungsgemeinschaft 

Widerspruchsrecht gegen ...  
- die Übermittlung von Daten  
an Adressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 
3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, Auskunft erteilen über deren Famili-
enname, Vornamen, Doktorgrad und derzei-
tige Anschrift. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. 
  
- die Übermittlung von Daten aus  
Anlass von Alters- und Ehejubiläen  
an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister 
über Alters- oder Ehejubiläen, darf die Mel-
debehörde nach § 50 Abs. 2 BMG Auskunft 
erteilen über Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art 
des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, je-
der fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50 und jedes folgende 
Ehejubiläum. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. 
  
- die Übermittlung von Daten  
an Parteien, Wählergruppen u.a.  
bei Wahlen und Abstimmungen 
Gemäß § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) in der seit 1. November 2015 gelten-
den Fassung darf die Meldebehörde Partei-
en, Wählergruppen und anderen Trägern  
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 
mit Wahlen und Abstimmungen auf staatli-
cher und kommunaler Ebene in den sechs 
der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten so genannte Gruppenauskünfte 
aus dem Melderegister erteilen. Die Aus-
wahl ist an das Lebensalter der betroffenen 
Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschrift sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tat-
sache. Die Geburtsdaten der Wahlberech-
tigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Die Person oder Stelle, der die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. 
  
Ausübung des Widerspruchsrechts 
Einwohner, die von Ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch machen wollen, werden 
gebeten, dies dem Bürgerbüro der Gemein-
deverwaltung Sauldorf, Frau Traber, Haupt-
straße 32, 88605 Sauldorf, mitzuteilen. 

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Wider-
ruf.  
  
Sauldorf, 13. Januar 2022 

Gemeindeverwaltung Sauldorf 

Veröffentlichung von   
Altersjubilaren   
im Amtsblatt Sauldorf 
Das Bürgermeisteramt veröffentlicht die Al-
tersjubiläen ab dem 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag ge-
mäß dem Bundesmeldegesetz § 50 Abs. 2. 
Personen, die ihren Geburtstag im Amts-
blatt nicht veröffentlicht haben wollen, 
mögen dies bitte der Gemeindeverwaltung 
unter Tel. 07578/925-13 mitteilen. Eine Mit-
teilung ist nicht erforderlich, wenn bereits 
früher eine entsprechende Erklärung abge-
geben worden ist. 

Sauldorf, 13. Januar 2022 
Gemeindeverwaltung Sauldorf 
 
  

Mülltermine 
Recyclinghof

Nächste Müllabfuhr  
am Montag, 24. Januar 2022!

Nächste Abfuhr des „Gelben Sackes“ 
am Montag, 17. Januar 2022!

Nächste Leerung der „Papiertonne“  
• in den Ortsteilen Bietingen und Hölzle 

am Montag, 17. Januar 2022!
• in den Ortsteilen Boll, Krumbach, Rast, 

Sauldorf, Roth, Ober- u. Unterbicht-
lingen, Reute und Wackershofen am 
Dienstag, 1. Februar 2022 !

Redaktionsschluss  
für das Amtsblatt KW 3/22  
ist am Montag, 17. Januar 
um 12.00 Uhr! 
Wir bitten, die Termine unbedingt zu 
beachten.   Zu spät eingehende Mittei-
lungen können leider nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 
Bitte senden Sie alle Texte im 
Word-Format (docx) und die Fotos als 
separaten Anhang im  jpg-Format mit 
Bildunterschrift per E-Mail an 
ema@sauldorf.de 

Recyclinghof Sauldorf 
Öffnungszeiten: 
freitags   14:00 - 17.00 Uhr 
samstags   09:00 - 13:00 Uhr 
    
Wir weisen darauf hin, dass Anlieferun-
gen nur während den Öffnungszeiten 
erfolgen können. 

Entsorgungsanlage Ringgenbach 
Tel.: 07575/92360, Fax: 07575/9236-26 
Alles Müll, oder was
 
Öffnungszeiten 
Montag  8:30 – 12:00 
und   13:00 – 16:30 Uhr 
Dienstag – Donnerstag 8:00 – 12:00 
und  13:00 – 16:30 Uhr 
Freitag  8:00 – 12:00 
und   13:00 – 17:00 Uhr 

Letzter Einlass 15 Minuten vor Ende der 
Öffnungszeiten. 

Für Fragen stehen Ihnen Frau Nadine 
Steinhart,Telefon 07571 / 102 – 6607 
oder E-Mail Nadine.Steinhart@
LRASIG.de und Herr Volker Riester, Tele-
fon 07571 / 102 – 6608 oder E-Mail 
Volker.Riester@LRASIG zur Verfügung. 



     DONNERSTAG, 13. JANUAR 2022  | 5Mitteilungsblatt der Gemeinde Sauldorf

Kindergarten / 
Schule

Informationsabend  
der Fachschule für Technik 
Im September 2022 beginnt das neue Se-
mester an der Fachschule für Technik (Tech-
nikerschule) mit den beiden Fachrichtungen 
Automatisierungstechnik / Mechatronik 
und Maschinentechnik in 2 Jahren Vollzeit. 
Für diese klassische Aufstiegsqualifikati-
on kommen Absolventen mit mindestens 
1,5 jähriger Berufserfahrung mit mechani-
schem, elektrotechnischem, mechatroni-
schem oder kfz-mechatronischem Ausbil-
dungshintergrund in Frage. 
Falls Sie sowohl technisch als auch betrieb-
sorganisatorisch in neuen oder erweiterten 
Aufgabenfeldern beruflich vorwärtskom-
men und Verantwortung übernehmen wol-
len, dann bewerben Sie sich bei uns. 
Der traditionelle Informationsabend am 
zweiten Donnerstag nach den Weihnachts-
ferien (20.01.2022) findet wegen der Coron-
aeinschränkungen in Videoform um 19:00 
Uhr statt. Den Teilnahmelink dazu finden 
Sie auf der Homepage unserer Schule unter 
hgs-singen.de ... Schularten, in der Tabelle 
unten. 
Weitere Information erhalten Sie unserer 
Homepage hgs-singen.de ... Schularten ... 
Technikerschule. 
Bewerbungsunterlagen können Sie noch 
bis zum 1. März im Sekretariat der Hohent-
wiel-Gewerbeschule Singen einreichen. 
Individuelle Beratung, Antworten auf spezi-
elle Fragen zur Bewerbung oder (bei Bedarf ) 
Terminvereinbarungen zur persönlichen 
Vorstellung bieten wir gerne an unter 
www.hgs-singen.de , info@hgs-singen.de 
oder unter der Tel.: 077319571-0 
  
  

Aus dem Landratsamt / 
Behördenmitteilungen

Landratsamt  
Sigmaringen

Pflanzenschutztag Oberland 
als Online-Konferenz 
Am Freitag, den 21.01.2022, veranstaltet 
das Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich 
Landwirtschaft zusammen mit namhaf-
ten Pflanzenschutzfirmen den Pflanzen-

schutztag Oberland. Die Fachtagung zum 
Pflanzenschutz im Ackerbau findet als On-
line-Konferenz statt. Sie beginnt um 9:45 
Uhr und endet voraussichtlich um 15:00 
Uhr. Vormittags bis 11:45 Uhr geben die 
Pflanzenschutzfirmen aktuelle Produktinfor-
mationen. Die Vorträge ab 13:00 Uhr nach 
einer Pause werden als zweistündige Fort-
bildungsmaßnahme für die Pflanzenschutz-
sachkunde anerkannt. Es werden die Ergeb-
nisse der amtlichen Pflanzenschutz- und 
Sortenversuche vom Versuchsfeld Oberland 
in Krauchenwies vorgestellt. Landwirte, 
Landhandel, Berater und am Pflanzenschutz 
Interessierte sind herzlich eingeladen. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Anmeldungen sind bis 19.01.2022 aus-
schließlich über die Homepage des Land-
ratsamts Sigmaringen unter https://www.
landkreis-sigmaringen.de/de/Aktuell/
Veranstaltungen möglich. Um die Fortbil-
dungsmaßnahme bescheinigen zu können, 
sind bei der Anmeldung im Online-Formular 
Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Ge-
burtsort unbedingt einzutragen. Vor- und 
Zuname sind beim Einloggen in die On-
line-Konferenz nochmals anzugeben. Die 
Teilnehmer erhalten einen Tag vor der Ver-
anstaltung einen Zugangslink für das We-
bex-Konferenztool per E-Mail zugeschickt. 
   

Neue Impftermine  
für Kinder in Sigmaringen 
Der Landkreis hat erneut Impfstoff für 5 bis 
11-jährige Kinder erhalten. Ab 11. Januar 
sind unter www.landkreis-sigmaringen.de/
impftermin wieder Termine zu buchen. 
Die Impfaktion findet am Samstag, 15. und 
Sonntag, 16. Januar von 10 bis 17 Uhr statt. 

SRH-Kliniken bieten dauerhaft 
Kinderimpfungen an 
Jeden Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr 
bieten die SRH Kliniken in Bad Saulgau und 
Pfullendorf Impfungen für Kinder von 5 bis 
11 Jahren an. Die Terminreservierung ist 
ebenfalls unter www.landkreis-sigmarin-
gen.de/impftermin möglich. 

Terminreservierung zwingend erforderlich 
Da der Kinderimpfstoff extra bestellt werden 
muss, ist eine Terminreservierung erforderlich. 
Empfohlen ist die Kinderimpfung bei Kindern 
mit Vorerkrankungen, allerdings können auf 
Wunsch auch gesunde Kinder geimpft wer-
den. Beratungen bieten auch Kinderärzte 
an. Kinder erhalten den Impfstoff der Firma 
BioNTech. Die Kinder müssen von einem sor-
geberechtigten Elternteil begleitet werden. 

   

Entsorgung Christbäume auch 
auf dem Recyclinghof möglich 
Die Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen infor-
miert, dass, sollte die Christbaumsammlung 
der Vereine Corona-bedingt ausfallen, die 
Christbäume auf den Wertstoffhöfen des 
Landkreises über den Container für holziges 
Grüngut entsorgt werden können. Ob eine 
Vereinssammlung stattfindet, kann dem 
jeweiligen Mitteilungsblatt oder der Home-
page der Gemeinde entnommen werden. 

Wichtig!  Es werden nur vollständig abge-
schmückte und ohne „Kunstschnee“ behan-
delte Christbäume angenommen. 
Aufgrund der begrenzten Aufnahmemenge 
und der eingeschränkten Abfuhren durch 
den beauftragten Unternehmer, bittet die 
Kreisabfallwirtschaft die Christbäume - bei 
Möglichkeit einer Zwischenlagerung - erst 
Mitte bis Ende Januar auf den Wertstoffhof 
zu bringen. 

Bei Fragen stehen Ihnen die Kolleginnen 
und Kollegen des Bürgerservice gerne zur 
Verfügung: Telefon 07571 / 102 – 6666 oder 
E-Mail: Buergerservice-KAW@lrasig.de 
Weitere Informationen erhalten Sie in der 
Abfall-App der Kreisabfallwirtschaft oder 
auf der Homepage des Landkreises unter 
www.landkreis-sigmaringen.de. 

   

Regierungspräsidium Tübingen 
bietet 2022 landesweit  
Meisterprüfungen im  
Beruf Hauswirtschaft an 
Information über Anmeldeschluss und 
Zulassungsvoraussetzungen 
Wie in den Vorjahren bietet das Regie-
rungspräsidium Tübingen auch im Jahr 
2022 Meisterprüfungen im Beruf Haus-
wirtschaft an. Anmeldungen nimmt das 
Regierungspräsidium Tübingen ab sofort 
entgegen. 
Zur Meisterprüfung zugelassen wird, wer 
eine Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf 
Hauswirtschafter/-in gemacht und danach 
mindestens zwei Jahre im Beruf gearbeitet 
hat. Ferner können an der Meisterprüfung 
Personen teilnehmen, die eine mindestens 
fünfjährige Berufspraxis mit wesentlichen Be-
zügen zu den Aufgaben einer Meisterin oder 
eines Meisters nachweisen. Darüber hinaus 
werden auch solche Interessenten zugelassen, 
die durch Vorlage von Zeugnissen oder auf 
andere Weise belegen, dass sie die erforderli-
chen Kenntnisse und Fertigkeiten erworben 
haben. In der Regel bereiten sich die angehen-
den Meisterinnen und Meister durch einen 
berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang 
auf die Prüfung vor. Unterschiedlichen Träger 
der beruflichen Fortbildungsmaßnahmen wie 
beispielsweise die Fachschulen, Berufsschulen 
oder Verbände bieten die Vorbereitungskurse 
an verschiedenen Standorten in Baden-Würt-
temberg an. Die Teilnahme an einem solchen 
Kurs ist nicht Zulassungsvoraussetzung, wird 
aber dringend empfohlen. 
Das Anmeldeformular für die Prüfung und 
weitere Informationen sind auf der Internet-
präsenz des Regierungspräsidiums Tübingen 
unter Anmeldung zur Meisterprüfung für den 
Beruf Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin 
(baden-wuerttemberg.de) abrufbar. 
Anmeldungen für die Prüfungsstandorte 
Fachschule für Landwirtschaft - Fachrich-
tung Hauswirtschaft Bad Waldsee und für die 
Akademie für Landbau und Hauswirtschaft 
Kupferzell, beide im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg, müssen bis spätestens Montag, 21. 
März 2022 eingegangen sein.. 

Bauschutt-Deponie 
BRS Baustoff-Recycling 
Annahmestelle 
Kieswerk Menningen, Leitishofen 38, 
88605 Meßkirch-Menningen 
Tel.: 07575/93505 
  
Öffnungszeiten 
Montag – Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und  13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Samstag    8:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
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Anmeldeschluss für die Prüfungsstandorte 
Justus-von-Liebig-Schule Göppingen, Christi-
an-Grüninger-Straße 12, 73035 Göppingen und 
Berufsschulzentrum Radolfzell, Alemannenstra-
ße 15, 78315 Radolfzell  im Zuständigkeitsbe-
reich des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Integration Baden-Württemberg ist 
Montag der 14. Juni 2022. Die Anmeldungen 
müssen an das Referat 31 des Regierungsprä-
sidiums Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 
20, 72072 Tübingen gerichtet werden. Im An-
schluss teilt das Regierungspräsidium Tübin-
gen die Prüfungstermine mit. 

Hintergrundinformation:  
Bei genügend Interessenten starten im Herbst 
2022 wieder an folgenden Standorten:
• Justus-von-Liebig Schule Göppingen, 

Ansprechpartner Martin Hartmann
• Berufsschulzentrum Radolfzell, An-

sprechpartnerin Manuela Salewski
• Fachschule für Landwirtschaft - Fachrich-

tung Hauswirtschaft Biberach, Ansprech-
partnerin Irmgard Jörg

 
und im Frühjahr 2023 an der Akademie 
für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell 
neue Vorbereitungskurse. 
Das Regierungspräsidium Tübingen ist lan-
desweit für die Aus- und Fortbildung im Beruf 
Hauswirtschafter/in zuständig. Es organisiert 
daher auch die Meisterprüfung in diesem Be-
ruf zentral für ganz Baden-Württemberg. 
Bei der Meisterprüfung werden neben Fach-
wissen auch Aufgaben aus den Bereichen 
geprüft, die in hauswirtschaftlichen Füh-
rungspositionen zentrale Bedeutung haben. 
Zu nennen sind insbesondere: Betriebswirt-
schaft; Analysieren von Betriebssituationen; 
Entwickeln und Umsetzen von Unterneh-
menszielen und Konzepten; Umsetzen der 
berufsbezogenen rechtlichen Vorgaben; 
Anwenden von Instrumenten des Qualitäts- 
und Kostenmanagements; Berufs- und Ar-
beitspädagogik sowie Mitarbeiterführung. 
  
 

Interessantes /  
Wissenswertes / Aktuelles

20 Jahre naldo: Wir schenken Ihnen eine 
Geburtstagstour! 
Feiern Sie mit uns den 20-jährigen Geburts-
tag von naldo! Wir schenken allen Geburts-
tagskindern in 2022 an ihrem Geburtstag 
und am Tag danach eine kostenlose Ge-
burtstagstour mit Bus & Bahn! Und damit Sie 
nicht alleine unterwegs sein müssen, darf 
Sie eine Person kostenlos begleiten. 
Und so einfach geht´s:
• Einfach einen amtlichen Lichtbildausweis 

(z.B. Personalausweis oder Reisepass) mit-
nehmen, vorzeigen und schon fahren Sie 
und eine Begleitperson an Ihrem Geburts-
tag und am Tag danach rund um die Uhr 
umsonst im gesamten naldo-Netz! Dies 
entspricht zwei Tagestickets Netz.

• Zusätzlich können Sie bis zu vier Kinder 
unter sechs Jahren kostenlos mitnehmen.

• Dieses Angebot gilt für all diejenigen, die 
innerhalb des Verkehrsverbundes naldo 
wohnen.

 
Alle Informationen dazu finden sich auf 
www.naldo.de/20jahre 
Wer uns auf www.naldo.de verrät, wie und 
wohin er denn seine Geburtstagsfahrt mit 
naldo unternommen hat und uns ein Bild 
hochlädt kann einen von vielen tollen Prei-
sen gewinnen. Unter allen hochgeladenen 
Fotos werden monatlich Gewinner ausge-
lost. Teilnahmebedingungen: 
www.naldo.de/foto2022 
 
  

Bildungswerk Meßkirch 
Das Bildungswerk Meßkirch startete in die-
ser Woche mit drei Kursen sein diesjähriges 
Programm, darunter sind zwei neue Kurse 
im Fitness-Bereich mit Anja Müller-Zem-
brod. Am Montag, 10. Januar, von 19 bis 
20 Uhr startete unter ihrer Leitung der Kurs 
„Funktionelles Rückentraining“ in der Turn-
halle des Martin-Heidegger-Gymnasiums. 
Am Mittwoch, ebenfalls von 19 bis 20 Uhr in 
der Turnhalle des Gymnasiums beginnt der 
Kurs „Pilates“, das systematische Ganzkör-
pertraining zur Kräftigung der Muskulatur. 
Das aktive Rückentraining unter der Leitung 
von Verena Munz begann am Mittwoch, 12. 
Januar, von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle 
des Martin-Heidegger-Gymnasiums. In allen 
drei Kursen sind noch Plätze frei. 
Der Fortsetzungskurs „Fit bleiben für alle ab 
50“ unter der Leitung von Inge Fischer be-
ginnt am Montag, 17. Januar, von 17.50 bis 
18.50 Uhr, in der Turnhalle des Martin-Hei-
degger-Gymnasiums. In der gleichen Halle 
beginnt am Mittwoch, 19. Januar, das Mul-
tikulti-Volleyball für alle Menschen, die Spaß 
am Ballspiel haben. Anmeldung unter Tele-
fon 01575/7915261. Unter der Leitung von 
Gerhard Heinzle beginnt am Mittwoch, 19. 
Januar, von 18.30 bis 20.15 Uhr der Aufbau-
kurs Gebärdensprache im Haus der Musik. 
Zu allen Kursen ist eine schriftliche An-
meldung notwendig bei Ulrike Beppler 
(Graf-Mangold-Straße 8, Meßkirch). Bei Fra-
gen steht sie auch telefonisch zur Verfügung 
unter 07575/925448. Informationen und An-
meldungen sind im Internet unter 
www.bildungswerk-messkirch.de möglich. 

Bei allen Kursen gelten die aktuellen Coro-
na-Verordnungen des Landes Baden-Würt-
temberg sowie Hygiene- und Abstandsre-
gelungen. 

JobCafé trifft Schuldner- 
beratung des Landratsamts  
Sigmaringen am 14.01.2022 
(Allein-) Erziehend und auf Jobsuche? Dann 
besuchen Sie doch das JobCafé im Frauen-
begegnungszentrum. In ungezwungener 
Runde können Sie eine Tasse frischen Kaffee 
genießen und dabei aktuelle Stellenange-
bote studieren. Zusätzlich gibt es die Mög-
lichkeit, zusammen mit einer Mitarbeiterin 
des Jobcenters, gezielt nach einer passge-
nauen Stelle zu suchen. 

Diesmal besucht uns Frau Jägers von der 
Schuldnerberatung im Landratsamt. Sie 
wird von ihrer Arbeit berichten und allge-
meine Fragen beantworten. 
Das nächste JobCafé findet statt am Freitag, 
den 14.01.2022 von 09:30 Uhr -11:30 Uhr im 
Frauenbegegnungszentrum Sigmaringen in 
der Bahnhofstraße 3. 
Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln 
(derzeit 3G), Abstand und Maskenpflicht. 
 

Das Handwerk bietet jungen Menschen mit 
einer dualen Ausbildung krisensichere Zu-
kunftsperspektiven für den Start in die 
berufliche Karriere. Aktuell suchen im ge-
samten Kammerbezirk schon 388 Betriebe 
873 Auszubildende für das Jahr 2022 und 100 
Betriebe haben bereits 262 Lehrstellen für 
das Jahr 2023 veröffentlicht. Außerdem sind 
über 500 Praktikumsplätze ausgeschrieben. 

Für den Landkreis Sigmaringen sehen die 
Zahlen wie folgt aus: Für den Ausbildungs-
start in 2022 sind aktuell schon 158 Lehrstel-
len ausgeschrieben (www.hwk-reutlingen.de/
lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind au-
ßerdem 137 Praktikumsplätze veröffentlicht. 
Zum Start im neuen Jahr bietet die Hand-
werkskammer wieder kostenlose On-
line-Veranstaltungen zur Berufsorientie-
rung an.
• Am 19. Januar 2022 von 18:30 Uhr bis 

20:30 Uhr sind Studienzweifler*innen 
und Studienabbrecher*innen eingeladen, 
sich in der Online-Veranstaltung „Vom 
Hörsaal ins Handwerk: Karrierechan-
cen mit dem Bachelor Professional“ 
über neue Zukunftsperspektiven zu 
informieren, die wir gemeinsam mit der 
Agentur für Arbeit und der Volkshoch-
schule Reutlingen anbieten.  
(https://www.vhsrt.de/Veranstaltung/
cmx60cb49b521446.html)

 
Am 8. Februar 2022 von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr sind Schüler*innen und Jugend-
liche eingeladen, sich im Web-Seminar 
„Traumberuf Handwerk“ über Ausbil-
dungschancen und Zukunftsperspektiven 
in den über 130 Handwerksberufen zu infor-
mieren. (https://next.edudip.com/de/
webinar/traumberuf-handwerk/1505452 
  
Unterricht on Ice 
Die Sparkasse 
Pfullendorf-Meßkirch macht‘s möglich 
Es gibt sie noch, die kleinen Glücksmomen-
te, die Schüler für kurze Zeit die Pandemie 
vergessen lässt. Einer dieser Glücksmomente 
war der Besuch des Pfullendorfer Eiszeltes. 
Hier konnten die jungen Wintersportler der 
Conradin-Kreutzer Grund- und Werkrealschu-
le schlitternd, rutschend und skatend ihre 
Runden auf der 500 m² großen, überdachten 
Eisfläche drehen. Noch bis Anfang Februar 
bietet das Institut allen Schulen im Geschäfts-
gebiet den Kufenspaß an und übernimmt die 
Kosten für Eintritt und Schlittschuhe. 
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Katholische Kirchengemeinde  
Meßkirch-Sauldorf
Pfarrblatt  
  
Ausgabe  15.01.-23.01.2022   

Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit 
Kolpingstr.8, 88605 Meßkirch 
Tel. 07575/9234480, Fax 92344819 
pfarramt@messkirch-sauldorf.de 
www.messkirch-sauldorf.de 

    
Bürozeiten    
Montag, Dienstag u. Freitag  09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag  14.30 – 17.00 Uhr 
     
Seelsorgeteam    
Pfarrer Stefan Schmid  07575 - 92344816 
pfarrer@messkirch-sauldorf.de    
     
Kooperator P. Joseph Chovelikudiyil  07578 - 9336060 
kooperator@messkirch-sauldorf.de    
     
Kooperator Thomas Stricker  07578 - 634 
     
Vikar Francesco Durante  07575 - 9268955 
vikar@messkirch-sauldorf.de    
     
Gemeindereferent Thomas Haueisen  07575 - 92344814 
gemeindereferent@messkirch-sauldorf.de  
     
Gemeinderef. E. König  Aftholderberg  07552 - 7595 
gref-sse-wald@t-online.de    
    
Bankdaten der Kirchengemeinde Meßkirch-Sauldorf 
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch 
IBAN DE69 6905 1620 0000 0148 11 
SWIFT-BIC SOLADES1PFD 
    
Gottesdienstordnung vom 15.01. –23.01.2022   

Sa, 15.01.  Samstag der 1. Woche im Jahreskreis 

19:00 Meßkirch 
St. Martin Hl. Messe am Vorabend nach Meinung

19:00 Rohrdorf 
St. Peter und Paul

Hl. Messe am Vorabend Hildegard 
Handler (Seelenamt); Linde Hempel

So, 16.01.  2. SONNTAG IM JAHRESKREIS  

09:00 Bichtlingen 
St. Matthäus

Hl. Messe  Mathilde u. Anton Greinacher, 
verst. Angeh. der Fam. Greinacher, Probst 
u. Strigel; Annaliese Baier; Luzia Schaz

10:30 Meßkirch 
St. Martin Hl. Messe  

10:30 Rengetsweiler 
St. Kunigunde

Hl. Messe  nach Meinung Bernhardine 
und Otto Rock u. verst. Angeh., Sofie und 
Ernst Faschian u. verst. Angeh.; Fritz Walz; 
Jutta u. Peter Schröder u. Ernst Kern;

Di, 18.01.  Dienstag der 2. Woche im Jahreskreis 

09:00 Meßkirch St. 
Martin

Hl. Messe /anschl. stille Anbetung Poldi 
Samson; Karl Amann; Gertrud Glückler

19:00 Boll St. Silvester Hl. Messe  nach Meinung

Mi, 19.01.  Mittwoch der 2. Woche im Jahreskreis 

09:00 Bichtlingen 
St. Matthäus Hl. Messe  Lina Künze; Luise Reinauer

18:30 Rohrdorf 
St. Peter und Paul Rosenkranz

19:00 Rohrdorf 
St. Peter und Paul

Hl. Messe  Gertrud u. Johann Heine-
mann

Do, 20.01.  Donnerstag der 2. Woche im Jahreskreis 

18:30 Rengetsweiler 
St. Kunigunde Rosenkranz

19:00 Rengetsweiler 
St. Kunigunde Hl. Messe  nach Meinung

Fr, 21.01.  Freitag der 2. Woche im Jahreskreis 

19:00 Ringgenbach 
St. Josef Rosenkranz

19:00 Krumbach 
St. Johannes d.T. Hl. Messe  Werner Bühler

Sa, 22.01.  Samstag der 2. Woche im Jahreskreis 

19:00 Meßkirch 
St. Martin

Hl. Messe am Vorabend Siegfried 
Dees

19:00 Sauldorf 
St. Sebastian

Patrozinium  Alfred Weiß sen., Gerda 
Weiß u. verst. Angeh.

So, 23.01.  3. SONNTAG IM JAHRESKREIS  

09:00 Menningen 
St. Johannes d.T. Hl. Messe  Konrad Schellinger

10:30 Meßkirch 
St. Martin Hl. Messe  nach Meinung

10:30 Rohrdorf 
St. Peter und Paul

Hl. Messe  Elfriede Sieger u. verst. 
Angeh.; Otto Waag u. verst. Angeh.

12:00 Rohrdorf 
St. Peter und Paul Taufe von Lena Schnetzler

  
Aus unserer Seelsorgeeinheit   
Redaktionsschluss für das Pfarrblatt der Seelsorgeeinheit Meß-
kirch-Sauldorf 
Der Redaktionsschluss für das Pfarrblatt ist immer donnerstags um 
12.00 Uhr. Später eingehende Meldungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 
  
FFP2 Maskenpflicht im Gottesdienst 
Mit Wirkung ab 27.12.2021 hat der Landesgesetzgeber die auch 
schon bisher geltende Maskenpflicht für den Bereich geschlossener 
Innenräume folgendermaßen nachgeschärft: „Innerhalb geschlosse-
ner Räume sollen Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres eine 
Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen; in begründeten 
Fällen kann hiervon abgewichen werden.“ 
Mit „sollen“ ist gemeint, dass in Innenräumen grundsätzlich eine 
FFP2-Maske oder ein vergleichbarer Standard zu tragen ist. Es muss 
sich in diesen Fällen um eine Atemschutzmaske handeln, die die An-
forderungen des Standards FFP2 (DIN EN 149:2001) oder eines ver-
gleichbaren Standards erfüllt und damit die gleiche Schutzwirkung 
aufweist, wie etwa die Standards KN95, N95, KF94 oder KF95. Ein 
Atemschutz mit einem noch höheren Standard ist natürlich eben-
falls zulässig. 
Aufgrund der „Soll-Vorschrift“ sind in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen vom Grundsatz des Tragens einer FFP2-Maske in Innenräu-
men zulässig. Aufgrund der kurzfristigen Änderung der Regelung 
fallen hierunter insbesondere Beschaffungsprobleme sowie generell 
auch medizinische Gründe, wonach FFP2-Masken nicht getragen 
werden können. Grund für die Regeländerung zum 27.12.2021 ist 
die deutlich erhöhte Übertragbarkeit der Omikron-Variante des Co-
rona-Virus. Bitte beachten Sie die neue Regelung. 

Vielen Dank für Ihre Verständnis. 
Ihr Pfarrer Stefan Schmid, Dekan 

Kirchliche 
Nachrichten
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Aus unserem Dekanat 
  
Pilgerwege in Dekanat und Region: 
Pilgern ist „Beten mit den Füßen“. Durch das Dekanat Sigmarin-
gen-Meßkirch und die hiesige Region laufen bedtende Pilgerwege, 
die Lust machen, sie genauer zu erkunden und sich allein und ge-
meinsam auf den Weg zu machen. So verläuft durch das Gebiet der 
Jakobsweg, der Martinusweg, der RadPilgerWeg Meinradweg und 
der Ulrikaweg. 

Zum Pilgern auf den Pilgerwegen gibt es verschiedene Pilgerange-
bote: 
Genauere Infos zum Jakobsweg und den Pilgerangeboten der Beu-
roner Jakobuspilger-gemeinschaft fi nden Sie hier: 
www.via-beuronensis.de . 

Zum Martinusweg, der durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart in den 
letzten Jahren immer bekannter geworden ist, fi nden Sie hier genauere 
Infos: unter www.martinuswege.de . Unser Rottenburger Nachbarde-
kanat Balingen bietet regelmäßig Pilgerwanderungen auf dem Marti-
nusweg an, unter anderem immer am 1.Mai jeden Jahres. Zum relativ 
neuen Radpilgerweg MeinRadWeg, dem spirituellen Radweg auf den 
Spuren des Hl. Meinrad, fi nden Sie hier weiterführende Informationen: 
www.meinradweg.com . Zum Ulrikaweg werden Sie hier fündig: https://
www.theodosius-akademie.de/schwester-ulrika/ulrikaweg . 
Unser Dekanat Sigmaringen-Meßkirch ist in Kooperation mit dem 
Rottenburger Nachbardekanat und dem Kloster Beuron dran, sich 
im Blick auf die Pilgerwege noch mehr zu vernetzen und die Pilger-
wege öff entlich noch bekannter zu machen. 
Genauere Infos erhält man hierzu im Dekanatsbüro in Sigmaringen un-
ter 07571-749090 und unter www.dekanat-sigmaringen-messkirch.de 

30. Januar: Pfarrer Michael Jung 
- Saul und David 
6. Februar: Pfarrer Uwe Reich-Kunkel 
- Jesus und Petrus 
13. Februar: Prädikantin Karin Fischer 
– Naomi und Ruth 

Gesprächskreis zur Bibel „Glauben und 
Verstehen“ 
Pandemiebedingt kann der Gesprächskreis 
sich auch im Januar und Februar leider nicht 
treff en! 
    

Auf ein Wort

Liebe Schwestern und Brüder, 
viele Menschen nehmen sich für ein neues 
Jahr gute Vorsätze vor, die spätestens nach 
ein paar Tagen verfl ogen sind. So geht es zu-
mindest mir... Wie geht es Ihnen damit? Ha-
ben Sie auch gute Vorsätze vorgenommen? 
Von dem Heiligen Papst Johannes XXXIII. gibt 
es ein schönes Gedicht, welches überschrie-
ben ist mit dem Titel „Nur für heute“. Vielleicht 
war es für ihn einfacher, die Vorsätze „nur für 
heute“ gelten zu lassen, damit er sich nicht für 
ein ganzes Jahr übernehme. So schreibt er: 
Nur für heute werde ich mich bemühen, den 
Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines 
Lebens auf einmal lösen zu wollen. 
Nur für heute werde ich große Sorgfalt in 
mein Auftreten legen: vornehm in meinem 
Verhalten; ich werde niemanden kritisieren, 
ja ich werde nicht danach streben, die ande-
ren zu korrigieren oder zu verbessern – nur 
mich selbst. 
Nur für heute werde ich in der Gewissheit 
glücklich sein, dass ich für das Glück ge-
schaff en bin – nicht nur für die andere, son-
dern auch für diese Welt. 
Nur für heute werde ich mich an die Umstän-
de anpassen, ohne zu verlangen, dass die 
Umstände sich an meine Wünsche anpassen. 
Nur für heute werde ich zehn Minuten mei-
ner Zeit einer guten Lektüre widmen; wie 
die Nahrung für das Leben des Leibes not-
wendig ist, ist eine gute Lektüre notwendig 
für das Leben der Seele. Nur für heute werde 
ich eine gute Tat vollbringen, und ich werde 
es niemandem erzählen. 
Nur für heute werde ich etwas tun, wofür ich 
keine Lust habe, es zu tun: sollte ich mich in 
meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde 
ich dafür sorgen, dass es niemand merkt. 

Nur für heute werde ich fest glauben – selbst 
wenn die Umstände das Gegenteil zeigen 
sollten -, dass die gütige Vorsehung Gottes 
sich um mich kümmert, als gäbe es sonst 
niemanden auf der Welt. 
Nur für heute werde ich keine Angst haben. 
Ganz besonders werde ich keine Angst ha-
ben, mich an allem zu freuen, was schön ist 
– und ich werde an die Güte glauben. 
Nur für heute werde ich ein genaues Pro-
gramm aufstellen. Vielleicht halte ich mich 
nicht genau daran, aber ich werde es aufset-
zen – und ich werde mich vor zwei Übeln hü-
ten: der Hetze und der Unentschlossenheit 
(Zitiert nach: 10 Gebote der Gelassenheit, als 
Flyer erschienen, Schwabenverlag 2008). 
Vielleicht fallen auch uns die Gebote der Ge-
lassenheit etwas leichter, wenn sie nur für 
einen Tag gelten sollen, anstatt sich gleich 
zu viel für ein neues Jahr vorzunehmen. Ge-
schickt ist es, wenn man die Gebote dann 
jeden Tag liest. 
Ich wünsche Ihnen nicht nur für heute wei-
terhin ein gutes neues Jahr 

Ihr Pfarrer Stefan Schmid, Dekan 

   
Vereine 
der Gemeinde

Reinigungsaktion Musikuniformen 
Hallo Vereinsfreunde,
zum Start des neuen Jahres wollen wir eine 
Reinigungsaktion für unsere Musikunifor-
men starten. Wir bitten daher alle Mitglie-
der, eure Uniformen zum Abgabetermin am 
18.1. und 25.1.2022 ab 19 Uhr ins Probelokal 
zu bringen. Der MV übernimmt die Kosten 
für diese Reinigung. Des Weiteren wollen 
wir die Aktion dafür nutzen, eine aktuelle 
Bestandsaufnahme der im Umlauf befi ndli-
chen Uniformen zu machen. Wir würden uns 
daher freuen, wenn auch alle nicht mehr ak-
tiven Mitglieder, welche ebenfalls noch ,,in 
Besitz“ einer Uniform sind, ihre an diesem 
Tag ins Probelokal zu bringen.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Die Vorstandschaft
MV Krumbach e.V.

Alt-Katholische
Kirchengemeinde
Sauldorf

Katholisches Pfarramt der Alt-Katholiken 
St. Thomas
Stefan Hesse, Pfarradministrator 
(Blumberg):  07736-413

Pfarrbüro: 
Freiheitstraße 9, 78224 Singen (Hohentwiel) 
Tel.  07731-95 52 35 (Di-Fr vorm. & AB)
Fax  07731-95 52 36
E-mail  singen@alt-katholisch.de

Conradin-Kreutzer-Str. 17    88605 Meßkirch
Pfarrbüro: Tel.: 07575-3661  Fax: 93600
Bürozeiten: Mo, Di, Do, Fr    9.00-11.00 Uhr
pfarrbuero@ev.kirche-messkirch.de

Pfarrerin Anja Kunkel         T:07575-925382
anja.kunkel@kbz.ekiba.de

Pfarrer Uwe Reich-Kunkel T:07575-925383
uwe.reich-kunkel@web.de

Termine nach Vereinbarung

www.kirche-messkirch.de

Wochenspruch:  
Von seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade. (Johannes 1,16) 
  
Sonntag, 16. Januar (2. Sonntag nach 
Epiphanias) 
9.30 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe - 
Freundschaft in der Bibel (Pfarrer Hans Wir-
kner) Jesus und Maria Magdalena 
  
Mittwoch, 19. Januar 
16.45 Uhr Konfi rmandenunterricht 
  
Freitag, 21. Januar 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe 
  
Predigtreihe – Freundschaft in der Bibel 
„Ein treuer Freund ist nicht mit Gold aufzu-
wiegen, und sein Wert ist nicht genug zu 
schätzen“ (Sirach 6, 15). 
Um Freundschaft in der Bibel geht es in unse-
rer Predigtreihe, die wir ab 16. Januar in den 
Kirchengemeinden Stetten a.k.M., Pfullen-
dorf, Ostrach-Wald und Meßkirch abhalten. 
In Meßkirch feiern wir die Themengottes-
dienste an folgenden Sonntagen jeweils um 
9.30 Uhr: 
16. Januar: Pfarrer Hans Wirkner 
- Jesus und Maria Magdalena 
23. Januar: Pfarrer Samuel Schelle 
- David und Jonathan 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07551 9 455 031 • 0170 81 58 400 •  www.klavierbau-jacobi.de

Zahlen von 1 bis 9 sind so  
einzutragen, dass sich  
jede dieser neun Zahlen  
nur einmal in einem  
Neunerblock, nur  
einmal auf der  
Horizontalen und  
nur einmal auf der  
Vertikalen befindet.
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www.primo-stockach.de

PRIMO-RÄTSELSPASS

MARTINA ARENZ-LÜTH

GEHEIMNISVOLLER BODENSEE – IM SOG DES TESTAMENTS
Anna, Studentin der Kunstgeschichte, hat ihrem Konstanzer Onkel Hubert auf dessen Sterbebett ein Versprechen ab-
genommen. Sie muss ein geheimnisvolles Rätsel entschlüsseln und einen verschollenen Beweis für eines der letzten 
Geheimnisse der Menschheit � nden. Und das, bevor dieser in die falschen Hände gerät. Erste entscheidende Hinweise und 
Symbole entdeckt sie in den Klosterkirchen von Salem, St. Gallen und Ottobeuren. Doch schon sehr bald sind Mitglieder 
einer mächtigen Geheimorganisation auf ihren Fersen. Eine rasante Verfolgungsjagd rund um den Bodensee bis nach 
Rom nimmt ihren Anfang. 

Spannung pur auf 416 Buchseiten!

ISBN 978-3-7977-0764-2  |  VK 16,00 €  |  Verlag Stadler

UNSER BUCHTIPP



Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf die 
Bereiche Drehen und Fräsen spezialisiert hat. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Zerspanungsmechaniker 
Fachrichtung Drehen | 2-Schicht (m/w/d)
abgeschlossene Ausbildung erforderlich

Zerspanungsmechaniker 
Fachrichtung Fräsen | 2-Schicht (m/w/d)
abgeschlossene Ausbildung erforderlich

Produktionsmitarbeiter | 2-Schicht (m/w/d) 
Weitere Informationen und die detaillierten Stellenbeschrei-
bungen finden Sie auf unserer Homepage:  
www.fritz-praezision.de 

Fühlen Sie sich angesprochen und haben Sie Lust, mit uns etwas 
zu bewegen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs- 
unterlagen an: 
Fritz Präzisionstechnik GmbH, Raiffeisenstr. 7, 88637 Buchheim 
oder per Mail an: bewerbungen@fritz-praezision.de

Bestattungsinstitut Stoll
Ziegelbühlstraße 30, 88605 Meßkirch 

Tel. (07575) 33 07
Wir sind jederzeit für Sie erreichbar

Beratungen und Ausführungen
in allen Bestattungsangelegenheiten.

Bestattungsvorsorge

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Junge, 4-köpfige Familie sucht Haus oder größere Wohnung 
zum Mieten (möglichst mit Garten) im Umkreis von Sauldorf. 

Aber auch Angebote aus Wald, Hohenfels, Mühlingen, Herdwangen und  
Meßkirch sind uns willkommen - gerne auch Teilorte oder Althofstelle. 

Kontakt: immomieten22@gmx.de

Landwirtschaftliche 
Ackerfläche 

in Sauldorf-Rast zu verkaufen. 
Fläche 8 Ha. Flurstück-Nr. 972 

Tel. 0172-2564353



Die Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG gehört als 
zukunftsorientiertes Medien- und Dienstleistungsunternehmen, 
spezialisiert als Fachverlag für Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter 
im Süden von Baden-Württemberg zu den Top Adressen. 
Für über 165 Verwaltungen produzieren wir wöchentlich Ihr 
Heimatblatt. Dabei spielt die grafi sche Umsetzung der 
Vorlagen unserer Kunden eine bedeutende Rolle. 

Möchten Sie gemeinsam mit uns wachsen?
• Für unsere Kunden produzieren Sie das Layout/ 

die Anzeige im Gestaltungstool Adobe InDesign
• Sie überwachen und stellen sicher, dass die 

fertigen Vorlagen unseren Qualitätsvorgaben 
entsprechen

• Sie begeistern sich für eine leserfreundliche 
und ansprechende Mitgestaltung unserer 
Heimatblätter

• Idealerweise haben Sie schon Praxiserfahrung als 
Layouter/Mediengestalter gesammelt 

• Im Umgang mit der Adobe Creative Suite 
(InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat), 
sowie mit MS-Offi  ce Anwendungen sind Sie sicher

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Mediengestalter und Ihre Stärken liegen in der Gestaltung 
und Umsetzung von Anzeigen/ Vorlagen für unsere Kunden. 
Sie zeigen ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und eine 
äußerst saubere, gewissenhafte und selbstständige 
Arbeitsweise? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
per E-Mail an stellenangebote@primo-stockach.de 
oder per Post an 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
z.Hd. Jessica König
Meßkircher Straße 45
78333 Stockach

Wir suchen Verstärkung! 

LAYOUTER/
MEDIENGESTALTER

(m/w/d)

Optimieren und gestalten Sie mit uns und bewerben Sie sich.

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2022

www.primo-stockach.de

Starttermin: ab sofort
Arbeitszeit: Vollzeit

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.




